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Beuth Hochschule | Fachbereich VI | Luxemburger Straße 10 | 13353 Berlin                Stand: 16.01.2019 

 

Herzlich Willkommen am Fachbereich Informatik und Medien  
an der Beuth Hochschule für Technik Berlin 

 

Mit dem vorliegenden Leitfaden für Lehrbeauftragte möchten wir Ihnen einige Hinweise zur 
Durchführung des Lehrauftrags geben. 
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1. Lehrauftrag 

Lehrbeauftragte erhalten vor Semesterbeginn einen Lehrauftrag, der die grundlegenden 
Rechtsbeziehungen zwischen der Hochschule und der/dem Lehrbeauftragten regelt. Dieser muss 
unterschrieben im Dekanat VI vorliegen!  
Sie erhalten eine Vorabinformation über den beabsichtigten Lehreinsatz im entsprechenden 
Semester. Der endgültige Lehrauftrag wird Ihnen nach der Belegfrist und endgültiger 
Genehmigung durch den Fachbereichsrat (FBR) zugehen. Der Lehrauftrag gibt Auskunft über Titel 
der Lehrveranstaltung, Art (SU* oder Ü*), Umfang (SWS*) und Entgelt. Jegliche Änderungen 
führen zu einer neuen Ausfertigung des Lehrauftrags. Der Lehrauftrag beinhaltet auch die 
Durchführung und Korrektur der Klausuren im 2. Prüfungszeitraum. Nur die im Lehrauftrag 
aufgeführten Lehrveranstaltungen können vergütet werden. 
 
* Abkürzungen: SU – Seminaristischer Unterricht, Ü – Übung, SWS - Semesterwochenstunden 

 

2. Rechtsvorschriften 

Struktur und Tätigkeit der Beuth-Hochschule für Technik Berlin, Rechte und Pflichten ihrer 
Mitglieder sowie der Ablauf des Studiums und der Prüfungen richten sich im Wesentlichen nach 
den folgenden Rechtsvorschriften: 
 
→ http://www.beuth-hochschule.de/ordnungen/ 
→ http://www.beuth-hochschule.de/114/  
 
siehe insbesondere: aktuell gültige Rahmenstudien- und Prüfungsordnung 2016 sowie die 
studiengangspezifischen Ordnungen. 
 
 

3. Ansprechpartner 

 In allen fachlichen Fragen steht der/die Fachgruppenkoordinator/in (den Namen können 
Sie im Dekanat erfragen) für das jeweilige Fachgebiet zur Verfügung. Bei technischen 
Problemen wenden Sie sich bitte an die Labormitarbeiter/in. 

 

 Studiendekan für Organisation und Planung 
Der Einsatzplan wird vom Studiendekan (z. Zt. Herr Prof. Dr. von Löwis, loewis@beuth-
hochschule.de) erstellt. Bis 6 Wochen vor Vorlesungsende werden die Planungsdaten für 
das folgende Semester über den Studiendekan an die Zentrale Raumvergabe 
weitergegeben. 
 
Ihre zeitlichen Einsatzwünsche können Sie im persönlichen Bereich des 
Einsatzplanungssystems eintragen. 
→ https://bis.beuth-hochschule.de/bis/beuth 
 
Der Zugang erfolgt über Ihren Hochschulaccount, siehe unter 11.5. 

 

 Dekanat 
Das Dekanat des Fachbereichs Informatik und Medien ist Ihre Anlaufstelle für sämtliche 
Angelegenheiten. Sie finden uns im Haus Gauß, Raum 131. 
 
→ http://www.beuth-hochschule.de/vi/ 
 

 
 
 
 

http://www.beuth-hochschule.de/ordnungen/
http://www.beuth-hochschule.de/114/
https://bis.beuth-hochschule.de/bis/beuth
http://www.beuth-hochschule.de/vi/
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E-Mail-Adressen:  
Zur Erleichterung einer Kommunikation wird dringend empfohlen, eine Hochschuladresse 
beim Hochschulrechenzentrum anzufordern (diese ist gültig für die Dauer Ihres 
Lehrauftrages).  
Das Dekanat verwaltet die E-Mail-Adressen der Lehrbeauftragten und informiert über die 
für Sie wichtigen Informationen (z.B.: zum laufenden Semester, wichtige Rundschreiben, 
andere Mitteilungen). 
 
Die E-Mail-Adresse des FB VI lautet: → fb06@beuth-hochschule.de . 

 
 

4. Lehrveranstaltungen 

Die Lehrveranstaltungen werden als Seminaristischer Unterricht (SU) in der Regel mit 44 
Teilnehmer/innen oder als Übung (Ü) mit 22 Teilnehmer/innen durchgeführt.  

 
In Online-Lehrveranstaltungen erfolgt eine Stundenanpassung des Lehrauftrags in 
Abhängigkeit von den tatsächlichen Hörerzahlen. 

 
4.1 Teilnehmerzahl Lehrveranstaltungen 

Für die Durchführung einer Lehrveranstaltung ist aus haushaltstechnischen Gründen eine 
Mindestanzahl von 8 Belegungen (Teilnehmer/innen) erforderlich. Wird diese 
Mindestanzahl unterschritten, ist damit zu rechnen, dass die Lehrveranstaltung nicht 
angeboten werden kann. In diesem Fall ist unverzüglich der Studiendekan zu informieren. 
 
Nach Prüfung aller Kriterien (u. a. sind die Studierenden im richtigen Semester und ggf. im 
richtigen Zug, ist die Parallelveranstaltung ebenso voll oder handelt es sich um ein Pflicht- 
oder Wahlpflichtfach) muss ggf. eine weitere Übungsgruppe eingerichtet werden. Bei 
Überbelegung wenden Sie sich bitte an den Studiendekan, ob eine weitere Übungsgruppe 
eingerichtet werden kann. Bei zu geringer Belegzahl, muss dies dem Studiendekan/der 
Studiendekanin frühestmöglich rechtzeitig vor dem Ende des Belegungszeitraums 
gemeldet werden, um die Gruppen zusammen zu legen. Die endgültige Entscheidung 
darüber trifft der Fachbereichsrat. 
 
Weitere Details sind den Richtlinien für das Kapazitätsmanagement zu entnehmen.  
 

4.2 Vorlesungsbeginn 

Bitte beachten Sie, dass Studierende in höheren Semestern und Erstsemesterstudierende 
einen unterschiedlichen Vorlesungsbeginn haben können. Diesen können Sie unter  
→ http://www.beuth-hochschule.de/207/ abrufen. 
 
Wegen der Erstsemestereinführungsveranstaltungen findet am 01.04. und 02.04.2019 
kein Unterricht statt, auch nicht in den höheren Semestern.  
 
Die Festsetzung der Vorlesungszeiten können Sie unter folgendem Link einsehen:  
 
http://www.beuth-hochschule.de/termine/ 

 

4.3 Stundenplan/-änderung und Ausfall einer Lehrveranstaltung 

Der aktuelle Einsatz- und Stundenplan kann im Internet unter: 
→ http://www.beuth-hochschule.de/vrp/ abgerufen werden. 

 
 

mailto:fb06@beuth-hochschule.de
http://www.beuth-hochschule.de/207/
http://www.beuth-hochschule.de/termine/
http://www.beuth-hochschule.de/vrp/
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Ausfall von Lehrveranstaltungen: 
Bitte geben Sie frühzeitig über das folgende Portal  
 
→ https://lms.beuth-hochschule.de/moodle/ 

 
Bescheid, wenn eine Lehrveranstaltung ausfallen muss oder ein Nachholtermin 
bekanntzugeben ist. So können die Studierenden rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden. 
Bei Nachholterminen sind die Stundenpläne der Studierenden zu berücksichtigen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Klausurtermine nicht in Moodle, sondern unter 
https://pruefungen.beuth-hochschule.de einzutragen sind. Nähere Informationen finden Sie 
in diesem Leitfaden unter 4.8 Klausurtermine (1. Prüfungszeitraum / 2. 
Prüfungszeitraum) 

 Änderungen im Stundenplan 
können in den ersten Tagen des neuen Semesters auftreten. Die Zentrale Raumvergabe  
→ http://www.beuth-hochschule.de/vrp/ ist jedoch bemüht, Abweichungen des 
Einsatzwunsches bei Lehrbeauftragten auszuschließen. Sollte eine Änderung 
unumgänglich sein, werden Sie schriftlich benachrichtigt. Eine Änderung des 
Stundenumfangs kann ebenfalls erfolgen. Die Gründe sind stärkere oder schwächere 
Semester, die bei der Planung nicht vorhersehbar waren. Nach Ablauf der Belegfrist wird 
der Lehreinsatzplan durch den Fachbereichsrat beschlossen. Danach erhalten Sie Ihren 
Lehrauftrag für das entsprechende Semester mit dem tatsächlichen Stundenumfang. 

 
4.4 Online-Belegung von Lehrveranstaltungen 

Alle Lehrveranstaltungen SU und Ü, an denen die Studierenden teilnehmen wollen, müssen 
bei den jeweiligen Lehrkräften online belegt werden. Dies geschieht nur innerhalb der 
Belegfrist: § 8 in der Ordnung über Rechte und Pflichten der Studierenden (ORP) und § 13 
(1) Rahmenstudien- und prüfungs-ordnung (aktuell gültige RSPO 2016). 
Belegfristen siehe: → http://www.beuth-hochschule.de/termine/ 

 
Die Lehrkraft kann die Online-Belegliste bei Überbuchungen schließen, außerdem kann sie 
einzelne Belegungen gemäß den Richtlinien für das Kapazitätsmanagement stornieren.  

 

Vorrang haben Studierende, die sich im entsprechenden Fachsemester des Studiengangs 
befinden (detailliert unter der aktuell gültigen RSPO 2016 § 13 (6)). Bei mehrzügigen 
Lehrveranstaltungen werden Studierende mit ungerader Matrikelnummer Zug 1 
zugeordnet, Studierende mit gerader Matrikelnummer Zug 2. 
 
Nachbelegungen können durch Eingabe der Matrikelnummer online (Hinweis: nur im 1. 
Prüfungszeitraum) vorgenommen werden.  
 
Die Rücknahme einer Belegung ist innerhalb des Belegzeitraums jederzeit möglich (§ 13 
(4) der aktuell gültigen RSPO 2016), dies gilt jedoch nicht in Fällen des § 22 Abs. (2), wenn 
ein Studierender bereits eine Teilleistung erbracht hat.  

 
Die Lehrkräfte können die Belegungen ihrer Lehrveranstaltungen über das folgende 
Onlineportal einsehen: → https://sv-online2.beuth-hochschule.de/Portal/ 

 
Bei Problemen - betreffend Zugriff - wenden Sie sich an das  Service-Büro des 
Hochschulrechenzentrums (Tel.: 7777). 
 
 
 

 

https://lms.beuth-hochschule.de/moodle/
https://pruefungen.beuth-hochschule.de/
http://www.beuth-hochschule.de/vrp/
http://www.beuth-hochschule.de/termine/
https://sv-online2.beuth-hochschule.de/Portal/
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4.5 Erstsemesterveranstaltungen 

Achten Sie bitte dringend darauf, dass nur Studierende des jeweiligen Studiengangs 
berechtigt sind, Lehrveranstaltungen des ersten Semesters eines Studiengangs mit 
Zulassungsbeschränkung (NC) zu belegen. 

 
4.6 Gast- und Nebenhörer 

Gast- und Nebenhörer sind in zulassungsbeschränkten Studiengängen im ersten 
Semester unzulässig. 
In den zweiten und höheren Semestern können Gast- und Nebenhörer nach Maßgabe 
freier Plätze von der Lehrkraft zugelassen werden. Auf einer von der Studienverwaltung 
ausgestellten Gast- und Nebenhörerkarte tragen Sie die Zustimmung und die erzielte Note 
ein. 

 

4.7 Anforderungen an Lehrveranstaltung (Modulhandbuch) 

Die Modulhandbücher/Studieninhalte sind für alle Studiengänge im Internet unter: 
→ https://www.beuth-hochschule.de/671/ abgelegt. 
Die Modulhandbücher sind verbindlich. 
Sie geben jeweils spätestens bis zum Ablauf der ersten vier Wochen der Vorlesungszeit 
schriftlich bekannt, welche Anforderungen für das Erlangen des Leistungsnachweises erfüllt 
werden müssen unter Berücksichtigung des Modulhandbuch des Studiengangs (siehe § 19 
(2) der aktuell gültigen RSPO 2016). 

 
4.8 Klausurtermine (1. Prüfungszeitraum / 2. Prüfungszeitraum) 

Die Prüfungszeiträume sind in der Rahmenstudien- und –prüfungsordnung § 19 (3) 
geregelt. Für jedes Modul wird am Ende der Vorlesungszeit ein abschließender 
Leistungsnachweis angeboten (1. Prüfungszeitraum). Abschließende 
Leistungsbeurteilungen können auch vom 16. März bzw. vom 16. September bis zum 
letzten Werktag (2. Prüfungszeitraum) des betreffenden Semesters erbracht werden. 
 
Aufgrund der mit der Belegung verbundenen Prüfungsverpflichtung müssen sowohl die 
Prüfungstermine des ersten als auch des zweiten Prüfungszeitraumes im Rahmen der 
Belegzeit bekannt gegeben werden. Nutzen Sie dazu das Prüfungsportal:  
 
https://pruefungen.beuth-hochschule.de  

 

Denken Sie an die eventuelle Organisation eines Klausurraumes. Einzelraumbuchungen 
können unter https://www.beuth-hochschule.de/3985/ vorgenommen werden unter 
Berücksichtigung eines bereits festgelegten Prüfungstermins anderer Kollegen für das 
gleiche Semester. 
 
Zur Beachtung vor Beginn des Leistungsnachweises: 
 
4.9 Vor Beginn der Prüfung – wichtig (§ 24 (6), (8), (9) aktuell gültige RSPO 2016) 

 Teilnehmerliste anlegen; 

 Identitätsnachweis mit Lichtbild verlangen (ist die Identität nicht zu klären, wird der/die 
Betroffene nicht zur Prüfung zugelassen); 

 Alle von den Prüflingen mitgeführten technischen Geräte, deren medizinische 
Verordnung nicht nachgewiesen ist, und die von der Lehrkraft nicht zugelassen sind, 
vollständig abzuschalten.  

https://www.beuth-hochschule.de/671/
https://pruefungen.beuth-hochschule.de/
https://www.beuth-hochschule.de/3985/
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 Zuwiderhandlungen, auch die Bereitschaftsschaltung von elektronischen Geräten, die 
eine Datenübertragung zulassen, gilt als Täuschungsversuch. 

 die Prüfung beginnt erst, wenn alle Teilnehmer eingetragen sind. 
 

4.10 Leistungsbeurteilungen 

Zulässige Beurteilungsformen 

 differenziert:  1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0 

 undifferenziert:  m. E. / o. E. (mit Erfolg / ohne Erfolg). 
Siehe dazu auch § 21 aktuell gültige RSPO 2016.  
 
Lautet eine Lehrveranstaltungsnote nicht mindestens „ausreichend“, darf der 
Prüfungsversuch höchstens zweimal wiederholt werden. Ausnahme ist das Modul der 
Abschlussprüfung. 

 
Bei einem nicht bestandenen letzten (3.) Prüfungsversuch übergeben Sie bitte die 
Originalklausur dem Dekanat. Auf dem Original ist zu vermerken, wann die 
Notenbekanntgabe erfolgte bzw. die Klausur in Kopie der/dem Studierenden ausgehändigt 
wurde. Gemäß § 25 (4 - 6) aktuell gültige RSPO 2016 ist eine Zweitbeurteilung 
durchzuführen. Die Dekanin / der Dekan bestellt die Lehrkraft für die Zweitbeurteilung. 
 
Wurden zu einer Lehrveranstaltung bereits mindestens ausreichende Leistungen 
nachgewiesen, so ist eine Wiederholung der Leistungsbeurteilung (z. B. zur 
Notenverbesserung) unzulässig (§ 25 (2) aktuell gültige RSPO 2016). 
 
Sollte es im Rahmen Ihrer Lehrtätigkeit zu schwerwiegenden Plagiats- oder 
Täuschungsversuchen kommen, bitten wir darum, diese Vorkommnisse dem Dekanat 
unverzüglich zu melden, damit ggf. weitere Schritte eingeleitet werden können. 

 
 Bitte beachten Sie den § 32 BerlHG Abs. (2) 

(2) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die mindestens die 

durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 
 

5. Notenlisten und Leistungsnachweise 

Die Leistungsbeurteilungen geben Sie bitte unter folgendem Portal ein:  
 

→ https://sv-online2.beuth-hochschule.de/Portal/. 
 

Die Anmeldung erfolgt analog zum Belegsystem – siehe oben „Belegungen von 
Lehrveranstaltungen“. 

 
Bitte beachten Sie folgende inhaltliche und zeitliche Reihenfolge: 

1. Prüfen Sie, ob Teilleistungen erbracht wurden (siehe dazu auch Modulhandbuch, 
Modulbeschreibungen): 

2. Leistungsbeurteilungen werden den Studierenden unverzüglich durch die zuständige 
Lehrkraft mitgeteilt und Klausuren auf Wunsch dem Prüfling zurückgegeben; 

3. Leistungsbeurteilungen sind fristgemäß nach den jeweiligen Prüfungszeiträumen nur von 
der für die Lehrveranstaltung eingesetzten Lehrkraft im Online-Portal einzutragen; 

4. Notenlisten sind auszudrucken und unverzüglich (spätestens 8 Werktage nach Ende der 
Prüfungszeiträume) unterschrieben im Dekanat einzureichen. Auch wenn keine 
Noteneingabe erfolgte, müssen Sie die Notenliste abschicken und ausdrucken, sonst ist 
eine Eintragung im 2. Prüfungszeitraum nicht möglich. 

 

https://sv-online2.beuth-hochschule.de/Portal/
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(Die Studierenden erhalten ca. sechs Wochen nach dem Vorlesungsende des Semesters über ihr 
elektronisches Postfach die Studiendokumentation. (§14 (1) aktuell gültige RSPO 2016). 
 
Leistungsnachweise (Klausuren) 
Die Leistungsnachweise (Klausuren) werden in der letzten Lehrveranstaltung des Semesters 
ausgehändigt und besprochen. Die Bekanntgabe der Noten erfolgt durch den Lehrbeauftragten, 
das Dekanat gibt keine Notenauskünfte! Sollten einige Studierende ihren Leistungsnachweis nicht 
abholen, können die Betroffenen einen beschrifteten und frankierten Briefumschlag dem 
Lehrbeauftragten aushändigen, mit der Bitte um Zusendung des Leistungsnachweises. Im Dekanat 
können keine Leistungsnachweise (Klausuren) gelagert werden. 
 
 

6. Abrechnung des Lehrauftrags 

Entgelt 
Pro Semesterwochenstunde (SWS, 45 Minuten) erhalten Lehrbeauftragte ein Entgelt in Höhe von 
38,00 €.  
 
* Auszug § 120 Abs. 2 BerlHG: Lehrbeauftragte sollen mindestens ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium, pädagogische Eignung sowie eine mehrjährige berufliche Praxis 
aufweisen; über Art und Umfang entscheiden die jeweils zuständigen Hochschulgremien.   
 
Lehraufträge werden grundsätzlich nach Erfüllung des Lehrauftrags abgerechnet. Der 
Abrechnungsbogen wird zusammen mit dem Lehrauftrag versandt. Wichtig ist auch der korrekte 
Eintrag Ihrer Steuernummer!  
 
Es können nur tatsächlich geleistete Stunden abgerechnet werden. Feiertage, Fehltage oder 
sonstige Ausfälle werden nicht vergütet. Ausfälle /Ersatzveranstaltungen sind dem Dekanat 
bekanntzugeben. Ein Antrag auf eine monatsweise Abrechnung kann in begründeten 
Ausnahmefällen beim Dekan/der Dekanin gestellt werden. Dies muss jedes Semester wiederholt 
werden. Der Abrechnungsbogen ist unterschrieben im Dekanat einzureichen.  
 
 

7. Evaluation 

Lehrkräfte, die im Fachbereich Informatik und Medien unterrichten, werden regelmäßig evaluiert. 
Auf Wunsch können die Lehrbeauftragten auch zwischenzeitlich an einer Evaluation teilnehmen. 
Nähere Informationen finden Sie auf folgender Webseite: http://www.beuth-hochschule.de/251/ . 
Für Lehrkräfte, die im Service-Bereich unterrichten, gelten die Termine des jeweiligen 
Fachbereichs. Lehrbeauftragte, die zum ersten Mal einen Lehrauftrag am Fachbereich 
übernehmen, werden automatisch evaluiert. 
 
 

8. Probevorlesungen 

Aufgrund laufender Berufungsvorgänge können im Semester Probevorlesungen stattfinden, die 
kurzfristig angekündigt werden und den normalen Vorlesungsbetrieb etwas beeinflussen. Sie 
werden von dem jeweiligen Vorsitzenden der Berufungskommission informiert, wenn es Ihre 
Lehrveranstaltung betreffen sollte. Diese Lehrveranstaltung wird trotzdem vergütet.  
 
 

9. Planung / Einsatz im Folgesemester 

Wenn Sie auch im folgenden Semester einen Lehrauftrag durchführen möchten, setzen Sie sich 
bitte mit Ihrem Fachgruppenkoordinator in Verbindung. Bitte beachten Sie, dass ein 

http://www.beuth-hochschule.de/251/
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Stundenumfang von 8 SWS an der Beuth Hochschule für Technik Berlin nicht überschritten 
werden darf. Dies betrifft auch die Dozenten/innen, die in mehreren Fachbereichen der Beuth 
Hochschule unterrichten. 
 
 

10. Gremienarbeit 

In allen beratenden Kommissionen von Gremien der akademischen Selbstverwaltung sind die 
Lehrbeauftragten (auch akademische Mitarbeiter genannt) beteiligt. Der Abrechnungsbogen und 
die Hinweise der Sitzungsentgelte können Sie unter folgendem Link abrufen:  
→ http://www.beuth-hochschule.de/748/ ( unter Sonstiges Fin17_Abrg_Sitzungsgeld_V03.doc ) 
 
Fachbereichsrat (FBR) 
Vertreter der Lehrbeauftragten ist derzeit Herr M. Sc. Sven Spielvogel, 
E-Mail: → Sven.Spielvogel@beuth-hochschule.de. Sämtliche Anliegen, die für den 
Fachbereichsrat entscheidend sind, nimmt der Vertreter/die Vertreterin entgegen. Die Protokolle 
der FBR-Sitzungen sind online einsehbar unter http://www.beuth-hochschule.de/3775/ 
 
 

11. Sonstiges 
 

11.1 Beamerkabel und -schlüssel 

In den Hörsälen der Beuth Hochschule sind Beamer installiert. Für die Nutzung benötigen 
Sie ein Datenkabel und einen Schlüssel für das Bedienterminal, die Sie bei den 
Pförtnerlogen erhalten. Einen Overhead-Projektor können Sie sich im Labor für 
Digitaltechnik (Raum B 341 Haus Gauß) ausleihen. Weitere Beamer können in den 
Laboren des FB VI ausgeliehen werden. 

 
https://www.beuth-hochschule.de/850 
 

11.2 Kopiermöglichkeiten und Beschaffung von Lehrmaterialien 

Im Haus Bauwesen befindet sich das Copy-Center.  
 
Alle Lehrkräfte können dort Klausurvordrucke kostenlos vervielfältigen lassen.  
Alle weiteren Kopien (Skripte, private Kopien) sind kostenpflichtig.  

 
→ http://www.beuth-hochschule.de/copycenter/ 
 
Lehrmaterial erhalten Sie in dem für Sie zuständigen Labor.   

  
 Zur Bestellung von neuen Lehrbüchern wenden Sie sich bitte an den  

Bibliotheksbeauftragten, Herrn Prof. Dr. Hildebrand, khildebrand@beuth-hochschule.de, -
4504 5217. 
 
11.3 Urheberrecht in der Lehre 

 
Bitte informieren Sie sich auf den Webseiten der Beuth über den Einsatz digitaler 
Lehrmaterialien, insbesondere zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien nach § 
52a Urheberrechtsgesetz. Die Informationen werden laufend ergänzt:  

 http://www.beuth-hochschule.de/urheberrecht-lehre/ 
 
 
 

http://www.beuth-hochschule.de/748/
mailto:Sven.Spielvogel@beuth-hochschule.de
http://www.beuth-hochschule.de/3775/
https://www.beuth-hochschule.de/850
http://www.beuth-hochschule.de/copycenter/
mailto:khildebrand@beuth-hochschule.de
http://www.beuth-hochschule.de/urheberrecht-lehre/
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11.4 Mensa 

Die Mensa und Cafeteria des Campus befinden sich im Haus Bauwesen, sowie eine 
Coffeebar in Haus Grashof. 
Nähere Informationen:  
→ http://www.beuth-hochschule.de/mensa/ 
→ https://www.stw.berlin/mensen.html 
 

 

11.5 Häuser 

→ Kennzeichnung der Häuser → http://www.beuth-hochschule.de/lageplan/ 
B    oder ohne Buchstabe = Haus Gauß, Luxemburger Straße 20a 
A = Haus Beuth, Lütticher Str. 38 
C = Haus Grashof, Luxemburger Str. 10 
D = Haus Bauwesen, Luxemburger Str. 9 
 
11.6 Internetzugang, Benutzerkennung im Hochschulrechenzentrum (HRZ) 

Für die Anmeldungen und Benutzerverwaltung ist das Hochschulrechenzentrum zuständig. 
→ http://www.beuth-hochschule.de/hrz/ 
 
Der Beuth-Account bietet Lehrbeauftragten Zugang zu zentralen Teilen der IT-Infrastruktur 
an der Beuth Hochschule (z.B. WLAN, E-Mail, Labor-PCs, Moodle, Prüfungsportal, Cloud, 
Terminwünsche im BIS, u.a.). Diesen beantragen Sie unter:  
 
https://selfservice.beuth-hochschule.de/newaccount/request 

 
Bei Problemen mit dem elektronischen Anmeldeverfahren senden Sie bitte eine Nachricht 
an:  
 
hrz@beuth-hochschule.de 

 
11.7 Zeiteinheiten 

 Lehreinheiten Montag bis Freitag 
1. LE 08.00 bis 09.30 Uhr 
2. LE 10.00 bis 11.30 Uhr 
3. LE 12.15 bis 13.45 Uhr 
4. LE 14.15 bis 15.45 Uhr 
5. LE 16.00 bis 17.30 Uhr 
6. LE 17.45 bis 19.15 Uhr 
7. LE 19.30 bis 21.00 Uhr 

Samstag 
1. LE 08.00 bis 09.30 Uhr 
2. LE 09.45 bis 11.15 Uhr 
3. LE 11.30 bis 13.00 Uhr 
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